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Gemeinde Alfhausen
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Vorentwurf

Aufstellungsbeschluss
Der Rat/Verwaltungsausschuss der Gemeinde Alfhausen hat in seiner Sitzung am  ........................
die Aufhebung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss
ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am ........................ ortsüblich bekannt gemacht worden.

Alfhausen, den ....................
...................................
Bürgermeisterin

Satzungsbeschluss
Der Rat der Gemeinde Alfhausen der Aufhebung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans nach
Prüfung der Stellungnahmen gemäß §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am
........................ als Satzung (§10 BauGB) sowie die Begründung beschlossen.

Alfhausen, den ....................
...................................
Bürgermeisterin

Präambel und Ausfertigung
Aufgrund der §§ 1 Abs. 3 und 10 des Baugesetzbuches (BauGB) vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634)
in der aktuell gültigen Fassung und der §§ 10 und 58 des Niedersächsischen
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBI. S. 576) in der aktuell
gültigen Fassung, hat der Rat der Gemeinde Alfhausen die Aufhebung des vorhabenbezogenen
Bebauungsplans Nr. 33 "Windpark Thiene", bestehend aus der Planzeichnung und den textlichen
Festsetzungen, als Satzung beschlossen.

Alfhausen, den .................... (SIEGEL)
...................................

    Bürgermeisterin

Veröffentlichung
Der Rat/Verwaltungsausschuss der Gemeinde Alfhausen hat in seiner Sitzung am ........................
dem Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans und der Begründung sowie dem Vorhaben-
und Erschließungsplan zugestimmt und die Veröffentlichung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Ort und Dauer der Veröffentlichung wurden am ......................... ortsüblich bekannt gemacht.

Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes und der Begründung sowie der Vorhaben-
und Erschließungsplan und die wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen
Stellungnahmen wurden vom .............................. bis ................................ gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
veröffentlicht.

Gemäß § 4a Abs. 2 BauGB sind gleichzeitig die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB eingeholt worden.

Alfhausen, den ....................
...................................
Bürgermeisterin

Inkrafttreten
Der Satzungsbeschluss über die Aufhebung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 33
"Windpark Thiene", Aufhebung und dem Vorhaben- und Erschließungsplan,ist gemäß § 10  Abs. 3
BauGB am ........................ ortsüblich bekannt gemacht worden.

Die Aufhebung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans ist damit am ........................
rechtsverbindlich geworden.

Alfhausen, den ....................
...................................
Bürgermeisterin

Verletzung von Vorschriften
Innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes sind Verletzungen von
Verfahrens- und Formschriften gemäß § 214 Abs. 1 BauGB oder beachtliche Verletzungen unter
Berücksichtigung des § 214 Abs. 1 BauGB der Vorschriften über das Verhältnis des
Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes oder beachtliche Mängel des
Abwägungsvorganges gemäß § 214 Abs. 3 BauGB nicht geltend gemacht worden. Entsprechende
Verletzungen oder Mängel werden damit unbeachtlich.

Alfhausen, den ....................
...................................
Bürgermeisterin

Planunterlage
Kartengrundlage: Liegenschaftskarte   Gemarkung Thiene, Flur 8.
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Osnabrück, den ........................
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